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Ratgeber WOHNEN

Zurick in

die alte Heimat?

Auslandische Arbeitskrifte haben oft jahrelang, manchmal
jahrzehntelang in der Schweiz gearbeitet. Mit der Pensionierung

stellen sich entscheidende Fragen: Hier bleiben -

oder doch ins urspriingliche Heimatland zurtickkehren?

eit 25 Jahren lebe und arbeite ich als Bau-
handlanger in der Schweiz. Nun werde ich pen-
stoniert und frage mich: Sollen meine Frau
und ich in unser Heimatland Serbien zuriick-
kehren? Was bedeutet das finanziell? Was gilt
es zutiberlegen? In Serbien haben wir Geschwister und
Freunde, in der Schweiz Kinder und Grosskinder.»

Finanziell ist die Situation relativ einfach: Die AHV erhalten
Sie auch in Serbien, da das Sozialversicherungsabkommen
zwischen der Schweiz und dem ehemaligen Jugoslawien
zurzeit noch auf die Nachfolgestaaten angewendet wird.
Auch die Leistungen der Pensionskasse konnen Sie in Ser-
bien in Anspruch nehmen. Dabei empfehle ich Thnen, das
Reglement der Pensionskasse genau anzuschauen: Die
Bestimmungen konnen sich von Kasse zu Kasse in Details
unterscheiden. Auch Ihr Arbeitgeber kann Thnen dariiber
Auskunft geben. Wie hoch die Rente aus der Pensionskasse
ausfallen wird, konnen Sie dem BVG-Ausweis entnehmen,
den Sie jahrlich von der Pensionskasse zugestellt erhalten.

Um ein genaues Budget erstellen zu konnen, sollten Sie
bei der Ausgleichskasse einen Auszug aus IThrem indivi-
duellen Konto der AHV anfordern. Das Formular fiir die
Bestellung eines Auszugs finden Sie iiber www.ahv-iv.ch
(unter Merkblatter und Formulare). Falls Sie vor Threr
Ausreise aus dem damaligen Jugoslawien Beitrédge an die
dortige Altersversicherung bezahlt haben, haben Sie zusétz-
lich Anspruch auf eine serbische Altersrente. Wenn die
Rente aus AHV und Pensionskasse nicht ausreicht und Sie
in der Schweiz wohnhaft bleiben, haben Sie moglicherwei-
se Anspruch auf Ergdanzungsleistungen. Ob Sie tatsiachlich
darauf Anspruch haben - das konnen Sie mithilfe des
Erginzungsleistungsrechners auf der Homepage von
Pro Senectute abschitzen: www.prosenectute.ch/eld

Eine Riickkehr nach Serbien hat auch einen Einfluss
auf Thre Niederlassungsbewilligung in der Schweiz. Diese
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erlischt, wenn Sie sich in Threr Wohnsitzgemeinde in der
Schweiz definitiv abmelden oder wenn Sie sich langer als
sechs Monate im Ausland aufhalten. Sie haben jedoch die
Moglichkeit, innerhalb dieser sechs Monate ein Gesuch um
Aufrechterhaltung der Niederlassungsbewilligung fiir
maximal vier Jahre zu stellen. Wenn Sie merken, dass die
Riickkehr in Thr Heimatland nicht so verlauft, wie Sie sich
das vorgestellt haben, konnen Sie Thren Wohnsitz wieder
zuriick in die Schweiz verlegen.

In den Beratungen zeigt sich, dass zu einer befriedigen-
den Abklarung der Riickkehr nicht nur finanzielle und
rechtliche Fragen gehoren. Oft wird die Bedeutung des
sozialen Netzes zunéchst unterschitzt. Man sollte sich
fragen, welche Menschen einem besonders wichtig sind
und zu wem man in Zukunft regelméssigen Kontakt
pflegen mochte. In einer Situation wie bei Thnen, wo eine
Riickkehr in die Schweiz nicht mehr ohne Weiteres moglich
sein wird, sollte man sich auch langerfristige Fragen stellen:
Wie stelle ich mir das Leben vor, wenn ich den Alltag nicht
mehr selbststiandig bewiltigen kann? Wer kénnte mich
dann unterstiitzen?

Die systematische Klarung von derart wichtigen Fra-
gen, die schlussendlich nur Sie selber beantworten konnen,
unterstiitzt Sie dabei, IThren Entscheid iiber eine Riickkehr
in Thr Heimatland gut begriindet féllen zu konnen. %

Beratung in lhrer Ndhe: Die Adresse |hrer Pro-Senectute-
Beratungsstelle finden Sie vorne im Heft.

@ Lukas Loher

ist Leiter Fachbereiche bei Pro Senectute
Schweiz, Lavaterstrasse 60, 8027 Zirich,
Telefon 044 28389 89,

Mail info@prosenectute.ch,

Internet www.prosenectute.ch

© plainpicture



	Wohnen : zurück in die alte Heimat?

